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Öffentliche Finanzen KERNAUSSAGEN 
Mehr Mut bei der Reform der Unternehmensbesteuerung!  
Susanne Cassel, Tobias Kohlstruck 

 

Politikanalyse: 
 Die deutschen Unternehmenssteuern 

sind im internationalen Vergleich be-
sonders hoch; die Komplexität des 
Steuerrechts liegt im oberen Mittelfeld. 

 Die Investitionstätigkeit der Unterneh-
men hängt signifikant von der Höhe der 
Unternehmenssteuersätze ab. 

 Der Koalitionsvertrag geht steuerpoli-
tisch in die richtige Richtung, der große 
Wurf bleibt jedoch aus.  

Politikempfehlungen: 
 Degressive Abschreibung schnell umset-

zen, Körperschaftsteuersätze wie geplant 
senken.  

 Umfassende Reform der Gewerbesteuer 
sowie großzügigere Verlustverrechnung 
angehen.  

 Bürokratische Hemmnisse und Überre-
gulierung im Steuerrecht abbauen.  
 
 

 
Mit der zunehmenden Wachstumsschwäche 
der deutschen Wirtschaft in den letzten Jah-
ren hat die Diskussion über Reformen der 
Unternehmensbesteuerung wieder etwas an 
Fahrt gewonnen. Neben dem Fachkräfte-
mangel, den hohen Energiekosten und der 
Überregulierung in nahezu allen Bereichen 
trägt auch die im internationalen Vergleich 
hohe Steuerbelastung zur nachlassenden 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft bei. Notwendig ist daher eine grund-
legende Steuerreform, die nicht nur die 
Steuersätze in den Blick nimmt, sondern 
auch die Komplexität des Steuerrechts ver-
ringert.  
 

Im internationalen Vergleich gehört 
Deutschland mit einer durchschnittlichen 
Steuerbelastung von etwa 30 Prozent zu den 
OECD-Ländern mit den höchsten Unter-
nehmenssteuersätzen. Diese erhebliche 
Steuerlast hat weitreichende ökonomische 
Implikationen und beeinträchtigt nicht zu-
letzt die Investitionsbereitschaft deutscher 
Unternehmen. Bei ihren Investitionsent-
scheidungen vergleichen Unternehmen die 
erwarteten Kosten mit den prognostizier-
ten Nachsteuergewinnen. Höhere Steuer-
sätze verringern die Nettorendite und sen-
ken somit die Attraktivität von Investitio-
nen. Aktuelle empirische Studien, wie bei-
spielsweise eine Untersuchung des ifo Insti-
tuts, belegen dieses unternehmerische Kal-
kül und weisen einen signifikanten negativen 
Zusammenhang zwischen Steuerhöhe und 
Investitionstätigkeit nach. Im Schnitt führt 
danach eine Erhöhung des Steuersatzes um 
einen Prozentpunkt zu einem Rückgang der 
Investitionen um etwa drei Prozent. Dieser 
Befund ist vor dem Hintergrund der gegen-
wärtigen ökonomischen Herausforderun-
gen in Deutschland von besonderer Rele-
vanz. Denn private Investitionen sind uner-
lässlich, um den Kapitalstock zu erhöhen 
und das vergleichsweise sehr niedrige Po-
tenzialwachstum zu stärken.  
 

Neben den hohen Steuersätzen erweist sich 
auch die ausgeprägte Komplexität des deut-
schen Steuerrechts als zunehmendes Inves- 
titionshindernis. Deutschland liegt in dieser 
 
 

 
Hinsicht im internationalen Vergleich im 
oberen Mittelfeld. Die Komplexität manifes-
tiert sich nicht nur in einer Vielzahl unter-
schiedlicher Steuerarten und Bemessungs-
grundlagen, sondern auch in häufigen Ände-
rungen der steuerrechtlichen Vorschriften. 
Insbesondere kleine und mittlere Unterneh-
men leiden unter den hohen administrativen 
Anforderungen und Befolgungskosten. Em-
pirische Erhebungen zeigen, dass die Befol-
gung der Steuergesetze Kosten von rund 
30 Prozent des gesamten Steueraufkom-
mens verursacht. Diese hohen administrati-
ven Kosten mindern die Effizienz unterneh-
merischen Handelns und stellen für Unter-
nehmen eine erhebliche wirtschaftliche Be-
lastung dar. Eine Vereinfachung und Verein-
heitlichung des Steuerrechts sind daher un-
abdingbar, um die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen zu steigern und private Inves-
titionen anzureizen.  
 

Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung 
enthält einige vielversprechende Maßnah-
men zur Reform der Unternehmensbesteu-
erung. So ist die geplante schrittweise Sen-
kung des Körperschaftsteuersatzes von der-
zeit 15 Prozent auf 10 Prozent ab 2028 ein 
wichtiger Schritt in Richtung eines wettbe-
werbsfähigeren Steuersystems und würde 
positive Investitionsanreize setzen. Deutsch-
land würde damit im internationalen Ver-
gleich zumindest in das obere Mittelfeld auf-
rücken. Für die kommenden drei Jahre ist 
vorgesehen, eine degressive Abschreibungs-
möglichkeit (AfA) von 30 Prozent einzufüh-
ren. Dies dürfte bereits kurzfristig wichtige 
Investitionsimpulse setzen. Diese Maßnahme 
ist gerade im aktuellen konjunkturellen Um-
feld sinnvoll, da sie die Liquidität der Unter-
nehmen in der Anfangsphase von Investiti-
onsvorhaben stärkt. Allerdings ist eine zeit-
nahe Umsetzung unerlässlich, um Unsicher-
heiten zu vermeiden und Investitionen nicht 
weiter zu verzögern. 
  

Insgesamt geht der Koalitionsvertrag aller-
dings nicht weit genug. So ist eine Reform 
der von den Gemeinden erhobenen Gewer-
besteuer, die etwa die Hälfte der gesamten 
Unternehmenssteuerbelastung ausmacht 
und große Auswirkungen auf die Investiti-
onsbereitschaft der Unternehmen hat, nicht 
vorgesehen. Die Bemessungsgrundlage der 
Gewerbesteuer unterscheidet sich von der-
jenigen der Körperschaftsteuer, was die 
Komplexität und damit die Kosten für die 
Unternehmen erhöht. Zudem benachteiligt 
die Gewerbesteuer Unternehmen mit ho-
hem Fremdkapitalanteil, da unter anderem 
Zinsen und Mieten teilweise hinzugerechnet 
werden. Eine mögliche Reform könnte darin 
bestehen, die Gewerbesteuer durch ein 

 

kommunales Zuschlagsrecht auf die Einkom-
men- und Körperschaftsteuer zu ersetzen. 
Dies würde die Bemessungsgrundlage ver-
einheitlichen und für eine gleichmäßigere 
Steuerbelastung sorgen, ohne die kommu-
nale Finanzautonomie einzuschränken.  
 

Reformbedarf besteht auch bei den derzeiti-
gen Regelungen zur Verlustverrechnung, die 
unnötig komplex sind und insbesondere Un-
ternehmen belasten, die stärkeren konjunk-
turellen Schwankungen unterworfen sind. 
Die derzeitige Praxis der eingeschränkten 
Verlustvorträge und -rückträge erschwert 
die Steuerplanung und erhöht die finanzielle 
Unsicherheit für Unternehmen. Eine grund-
legende Reform könnte die Einführung groß-
zügigerer Vortragsmöglichkeiten sowie eine 
Vereinfachung der Verlustverrechnung in-
nerhalb von Konzernen umfassen. 
 

Die von der neuen Bundesregierung geplan-
ten Steuerreformen gehen in die richtige 
Richtung. Niedrigere Körperschaftsteuer-
sätze und degressive Abschreibungen kön-
nen einen wichtigen Beitrag leisten, um die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit deut-
scher Unternehmen zu verbessern. Bei der 
Gewerbesteuer, der Verlustverrechnung 
sowie dem Abbau bürokratischer Hemm-
nisse hätte man sich allerdings mehr Mut 
und Veränderungswillen gewünscht. 

Dieser Policy Brief entstand auf Grundlage 
des ECONWATCH-Meetings „Wettbe-
werbsfähige Unternehmensbesteuerung: 
Herausforderungen und Reformbedarf“ 
mit Prof. Dr. Dominika Langenmayr (Ka-
tholische Universität Eichstätt-Ingolstadt). 
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